
Jürgen Bahnsen jb 


Dipl .-Ing. J . Bahnaen. Arcl1ltekl. Kleiner Hawelmann 7. 25813 Husum 

Amtsgericht Husum 

Theodor-Storm-Straße 5 

25813 Husum 

GUTACHTEN 
über den Verkehrswert (Marktwert) 

i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 
für das mit einem 

Einfamilienhaus bebaute Grundstück 
in 25813 Husum, Altenwunge 1 

Vo n der IHK zu Flensburg 
öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständi ­
ger für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten 
Grundstücken 

Architektur 

Stadtplanung 

Gutachten 

Kaufberalung 


Dipl.-Ing. Jürgen Bahnsen 
Kleiner Häwelmann 7 
25813 Husum 
Telefon: 0484 11964980 
info@bahnsen-architekt.de 
www.bahnse n-architek t.de 

Husum, den 02.01.2026 

AZ.: 2536 

Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 
27.11 .2025 ermittelt mit rd. 

278.000 €. 

Dieses Gutachten besteht aus 41 Seiten inkl. 5 Anlagen mit insgesamt 10 Seiten. 

http:n-architekt.de
www.bahnse
mailto:info@bahnsen-architekt.de


6 K 18/25 Az.: 2536 


Inhaltsverzeichnis 

Nr. Abschnitt Seite 


1 Allgemeine Angaben .............................................. ............................................ ......................... 4 


1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt. ............... ..... .... .. ... .... .. ..... .............................. ..... .............. ......... 4 


1.2 Angaben zum Auftraggeber ....... ... .. ... ............ ............ ......... .... .............. ...... .... ... ........................... 4 


1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung ....... ... .. ........................... .. ...... ....................... 4 


2 Grund- und Bodenbeschreibung ................................................................... ............................ 5 


2.1 Lage ................ ..... .. ..... .... .................. ........ ........ .... ..... .... .. ........ ... ... ........ ........ ... ... .... .. .... .... .... ....... .. 5 


2.1 .1 Großräumige Lage ...... ................................. .... .... ..... .. ........ ......... .... ........ .... ... ... ... .... .. ... ... .... ........ 5 


2.1.2 Kleinräumige Lage ............................ ........... ... .... ... .. ............................... ...... ..... ...... ....... .............. 5 


2.2 Gestalt und Form ....... ................................ .. ...... .. ... ..... ......................... ....... ...... ............................ 5 


2.3 Erschließung, Baugrund etc . ... ....... ......... .. .. .. .... ... ... ...................... ........ .. ... ..... .............................. 6 


2.4 Privatrechtliche Situation .... .. ........ ... ......... ..... ..... ...... .. ............ .. .... .. .. .... .. .... ......... ........... .. ..... ........ 6 


2.5 Öffentlich-rechtliche Situation ... .. ... ... ....... ........ ................................... ...... ................................. .... 6 


2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz ............. ... ....... ................. .... ....... .. ... ....... .... ..... ..... .... .. ...... ............. 6 


2.5.2 Bauplanungsrecht ............ .. .................... .. ..... .. .. .................................... ..... ... .. ..... .... .... ...... .... ....... 6 


2.5.3 Bauordnungsrecht ............................. .... ......... ..................... ......... .... ........... ... .. .. ........................... 7 


2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation ............................................ ... .. ................... .......... .... 7 


2.7 Derzeitige Nutzung .............. .. ............ ....... .. ..... ... ......................... ........ .. .. .. ..... ............. ........... ..... .. 7 


3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen ...................................................................... 8 


3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung .......... .. .. ..... .. ... .. ..... .. .. ..... ......... .............................. 8 


3.2 Einfamilienhaus ................................. .. ................. ... .... .... ..... ..... .................... ....... .. ... .. ..... ... ..... .. ... 8 


3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht .. ...................... .. .. .. ...... ....... .. ........... .. .......... ...... .. .. .. ...... . 8 


3.2.2 Raumaufteilung .................................... ..... .................................... ... ..... : ......... ........... ... .. .... ... .. ..... 8 


3.2.3 Gebäudekonstruktion (Wände, Decke, Treppe, Dach) ....... ..... .. ........ ..................................... ...... 8 


3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung ........................... ....... .... .............................. ... ......... 9 


3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand .............. .. ........... ........ ...... ............. ......... .... ...... .. .......... 9 


3.2.6 Besondere Bauteile I Einrichtungen, Zustand des Gebäudes ........... ...................... .. .. ... .. ... ....... 11 


3.3 Außenanlagen ................... ...... ........ ................ .......... .. .... .. .. .... .. .... ............... ... ..... ... ... ..... .. .. ... ..... 11 


4 Ermittlung des Verkehrswerts .. ............................................................................................... 12 


4.1 Grundstücksdaten ............... .... ........ ................................. .. ......................................... .. ........... ... 12 


4.2 Verfahrenswahl mit Begründung ............................... .. ..... .... ... .. ...... .. ........... .. ......... .. .. ...... .......... 12 


4.3 Bodenwertermittlung ........... ...... ...................... ....... ...... ...... ... .. ...................... ..... .. .. .... .. ... ............ 13 


4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung .. .. ............ ..... .. ..................................... .. .... ........... 14 


4.4 Sachwertermittlung ... .. ...... ....... ... ......... ... .. ........ .. .. ....... .... .. .. .......... ........ ....... ........ ........ ............... 15 


4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung ....... ............... .. .. .. ........ ..... ... .. .. 15 


4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe ...... .. .. .. .. ....................... 15 


4.4.3 Sachwertberechnung ........ ...... ... ....................... ........... .. ... .. .......................................... .. ...... ...... 18 


4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung ............... ........ ..... ............. ........................ ... .... ................. 19 


4.5 Ertragswertermittlung .. .. ............ ...... ........................ .. ............................................. .... .. ............... 23 


4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung ................... .. ....................... 23 


Altenwunge 1,25813 Husum Seite 2 von 41 




6 K 18/25 Az.: 2536 


4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe ...... .... .. .. , .......... .. .. .. ... 23 


4.5.3 Ertragswertberechnung ............................................................ ....... ......... ..... ......... ......... .... ....... . 25 


4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung .. ............. ... ...... .. ....... ....................... ..... .. .. ......... ........... 26 


4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen .......... .. ..... .... ......... ................... ........... 27 


4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen ... ... ......... ....... ......... ........ ........... .... .. ........ ..... .. ...... ... . 27 


4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse .......... .. .......... .. ................................................ 27 


4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse ... .......... .. ...... .. .. ..... ... ..... .... .. .... .................. .. ....... 28 


4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse .... ....... ..... .. .. ..... .. ........... .. ................ ... .. ............. ............. 28 


4.6.5 Verkehrswert ...... .. .. ... ............... .... .. ..... ...... ....... ..... .......... .... ... .. ... ....... ....... .......... ........................ 29 


5 Rechtsgrundlagen und verwendete Literatur ............ ............................................................. 30 


5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung .............. ......... ... ... .......... .. ............ .. ....... ...... ....... 30 


5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten .. ......... .... ... .. .. .... ........ ... ...... .... ......... .... .... .. .... 30 


6 Verzeichnis der Anlagen ....................................................... .. ...... ............................................ 31 


Altenwunge 1. 25813 Husum Seite 3 von 41 




6 K 18/25 Az.: 2536 

1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

1.2 Angaben zum Auftraggeber 

Auftraggeber: 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamnienhaus und einer Garage 

Altenwunge 1 
· 25813 Husum 

Grundbuch von Husum, Blatt 10343, Ifd. Nr. 1 

Gemarkung Schobüll, Flur 4, Flurstück 90/37, Fläche 919 m2 

Amtsgericht Husum 
Theodor-Storm-Straße 5 
25813 Husum 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Grund der Gutachtenerstellung: 


Wertermittlungsstichtag: 


Qual itätss tichtag: 


Tag der Ortsbesichtigung: 


Umfang der Besichtigung etc.: 


herangezogene Unterlagen, Erkundigun­
gen, Informationen: 

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung 

27.11.2025 

27.11.2025 

27.11 .2025 

Es wurde eine Innen- und Außenbesichtigung durchgeführt. Alle 
Räume waren zugänglich. 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We­
. sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 

gestellt: 
• Grundbuchauszug vom 22.10.2025 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla­

gen beschafft: 

• Flurkartenauszug im Maßstab 1 :1.000 vom 06.11.2025 

• Bauunterlagen 
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Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: Schleswig-Holste~ n 

Kreis: Nordfriesland 

Ort und Einwohnerzahl: Husum (ca. 24.090 Einwohner, Stand 31.12.2024, Quelle Wi­
kipedia) 

überörtliche Anbindung I Entfernungen: nächstgelegene größere Städte: 
Flensburg (ca. 52 km entfernt), Heide (ca. 43 km entfernt), 
Schleswig (ca. 42 km entfernt) 

Landeshauptstadt: 
Kiel (ca. 91 km entfernt) 

Bundesstraßen: 
B5, 6200, B201 

Autobahnzufahrt: 
A7 bei SChuby, A23 bei Heide 

Bahnhof: 
Husum (ca. 4 km entfernt) 

Flughafen: 
Hamburg (ca. 153 km entfernt) 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: Stadtrand; 
Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 4 km. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 2 km entfernt; 
Schulen und Ärzte in Husum: 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger Entfer­
nung; 

Art der Bebauung und Nutzungen in der überwiegend wohnbauliehe utzungen 
Straße und im Ortsteil: 

eelnträ gungen: 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: Straßenfront: 
(vgl. Anlage 2) ca. 56 m; 

Bemerkungen: 

Eckgrundstück 
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2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßen art: Anliegerstraße; 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein­
samkeiten: 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen­
scheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 

Anmerkung: 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

Denkmalschutz: 

voll ausgebaut, Fahrbahnen aus Asphalt; 

Altenwunge: Gehwege beidseitig vorhanden; 

Grüner Weg: Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite 

vorhanden 


Wasser, as aus öffentlicher ersorg ng; 

eingefriedet durch Hecken, Büsche, Bäume 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

Die Untersuchung und Bewertung des Bewertungsobjekts hin­

sichtlich Altlasten werden nicht vorgenommen. Nach dem äuße­

ren Anschein besteht kein Verdacht auf Altlasten. In dieser Wer­

termittlung wird das Bewertungsobjekt als altlastfreie Fläche un­

terstellt. 


Dem Auftragnehmer liegt ein Grundbuchauszug vom 22.10.2025 

vor. 

Hiernach besteht in Abteilung 11 des Grundbuchs von Husum, 

Blatt 10343, folgende Eintragung: 

Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Ge­

meinschaft ist angeordnet (Amtsgericht Husum, Az.: 6K 18/25); 

eingetragen am 11.08.2025. 


Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung 111 des Grundbuchs ver­

zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück­

sichtigt. 


Diesbezügliche Besonderheiten sind dem Sachverständigen 

nicht bekannt und ggf. zusätzlich zu dieser Wertermittlung zu be­

rücksichtigen. 


Das Baulastenverzeichnis wurde nicht eingesehen. Ggf. beste­
hende wertbeeinflussende Eintragungen sind deshalb zusätzlich 
zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. 

Denkmalschutz besteht nicht. 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im FläChennutzungsplan : Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 
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Festsetzungen im Bebauungsplan: Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Bebauungs­
plan folgende Festsetzungen: 
WR =reines Wohngebiet; 
I = 1 Vollgeschosse (max.); 
GRZ =0,2 (Grundflächenzahl); 
E =nur Einzelhäuser zulässig 

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung: Das Bewertungsobjekt liegt im Bereich einer Ortsgestaltungssat. 
zung. 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittliung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 

2.6 Entwicklungszustand ·inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali- baureifes Land (vgl. § 3 Abs . 4 ImmoWertV 21) 
tät) : 

beitragsrechtlicher Zustand: 	 Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver­
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. Das Bewer­
tungsgrundstück wird bezüglich der Beiträge für Erschließungs­
einrichtungen nach BauGB und KAG als beitragsfrei unterstellt. 

2.7 Derzeitige Nutzung 

Das Grundstück ist mit einem ohngebäl(dä und.einerGarege bebaut vgl. nachfolgende Gebäudebeschrei­
bung). 

as Obfekt ist ungenutz 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen . 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen inweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. . s1ählgkeit einzelner Bautelle sowle der technischen A ­
~attungen d JnstallatloDe (Heizu'!9, Elek ro, esser etc. WUt e c 8PJ:,üft; im u an wird die 

fikttonSfähl elt unlersJellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge­
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. Ein Verdacht auf Hausschwamm besteht 
nicht. 

3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 	 Einfamilienhaus; 
eingeschossig; 
nicht unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend 

Baujahr: 	 1975 

Modernisierung: 	 Die Gasheizung wurde vor ca. 3 Jahren erneuert. 

Flächen: 	 Die ohnfläche eträgt 157,50 , 
die Bru ogrundfläche (BGF) des Einfamilienhauses beträgt 252 
m2 

Energieeffizienz: 	 Ein Energieausweis liegt dem Sachverständigen nicht vor. 

Außenansicht: 	 Verblendung in rot 

3.2.2 Raumaufteilung 

Erdgeschoss: 

Garderobe, WC, HWR, Abstellraum, Diele, Küche, Essen, Arbeiten, Wohnen 


Dachgeschoss: 

Kind 1, Bad, Kind 2, Diele, Abstellraum, Eltern 


3.2.3 Gebäudekonstruktion (Wände, Decke, Treppe, Dach) 

Konstruktionsart: 	 Massivbau 

Fundamente: 	 Beton 
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Umfassungswände: Mauerwerk 

Innenwände: Mauerwerk 

Geschossdecke: Stahlbeton 

Treppe: Geschosstreppe: 
Holzkonstruktion 

Hauseingang(sbereich): Eingangstür aus Holz 

Dach: Dachkonstruktion: 
Holzdach 

Dachform: 
Satteldach 

Dacheindeckunq: 
Dachstein (Beton); 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Kupfer 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: zentrale Wasserversorgung über Anschlu ss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

Elektroinstallation: durchschnittliche Ausstattung 

Heizung: Zentralheizung, mit flüssigen Brennstoffen (Gas) 

Warmwasserversorgu ng: zentral über Heizung 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

Bodenbeläge 
Garderobe: Fliesen 

WC: Fliesen 

HWR: Fliesen 

Abstellraum: Teppichboden 

Diele EG, Arbeiten, Wohnen: Teppichboden 

Küche: Fliesen 

Essen: Teppichboden 

Diele DG: Teppichboden 

Kind 1, Kind 2, Abstellraum, Eltern: Teppichboden 
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Bad: Fliesen 

Wandbekleidungen 
Garderobe: Tapeten 

WC: Tapeten 

HWR: Tapeten 

Abstellraum: Tapeten 

Diele EG, Arbeiten, Wohnen: Tapeten 

Küche: Tapeten 

Essen: Tapeten 

Diele DG: Tapeten, Holzverkleidung 

Kind 1, Kind 2, Abstellraum, Eltern: Tapeten, HolzverkJeidung 

Bad: Tapeten, Holzverkleidungen, Fliesen 

Deckenbekleidungen 
Garderobe: Holzverkleidung 

WC: Holzverkleidung 

HWR: Holzverkleidung 

Abstellraum: Holzverkleidung 

Diele EG, Arbeiten, Wohnen: Tapeten 

Küche: Balkenverkleidungen, dazwischen Holzverkleidung 

Essen: Balkenverkleidungen, dazwischen Tapeten 

Diele DG: Balkenverkleidungen, dazwischen Holzverkleidung 

Kind 1, Kind 2, .Abstellraum, Eltern: Holzverkleidung 

Bad : Holzverkleidung 

Fenster: Fenster aus Holz mit Isolierverglasung 
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Türen : Eingangstür: 
Holztür 

Zimmertüren: 
Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen, Zargen aus Holz und 
Stahl 

Sanitäre Installation 
WC: 1 Stand-WC mit Spülkasten, 1 Waschbecken 

Bad: 1 Badewanne, 1 Dusche, 1 Stand-WC mit Spülkasten, 2 Wasch­
becken 

3.2.6 Besondere Bauteile I Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 

Besonnung und BeJichtung: 

B uSGhäden und Baumäng 

Allgemeinbeurteilung: 

3.3 Außenanlagen 

Kamin; 

Garage (Bruttogrundfläche ca. 38 m2

, Raumaufteilung: Garage, 

Abstellraum, Heizung; massive Bauweise, Flachdach, Beda­

chung mit Kunststoffbahnen, Außentüren und Fenster aus Holz, 

Bodenbeläge: Klinker; Wandbekleidungen: Anstrich, Holzverklei­

dung; Deckenbekleidungen: Anstrich, Holzverkleidung 


gut bis ausreichend 


L.QäII._ 
Der bauliche Zustand ist befriedigend. Die Außenanlagen befin­
den sich in einem vernachlässigten Zustand. Es besteht ein Un­
terhattungsstau und allgemeiner Renovrerungsbedarf. 

Wegebefestigung, Hofbefestigung, Terrasse, Gartenanlagen und Pflanzungen, Einfriedung (Hecken, Büsche, 
Bäume) 
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Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 25813 Husum, 

Altenwunge 1 zum Wertermittlungsstichtag 27.11.2025 ermittelt. 


Grundstücksdaten : 


Grundbuch Blatt Ifd. Nr. 

Husum 10343 1 ./ 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Husum 4 90/37 ./ 919m2 

/'
5cRo~v(i 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Ein­
zelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV) ist der 
Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertver­
fahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (per­
sönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

actlWertverfahren gern. 35 - 39lmmo ertV) basiert im Wesentlich er Beurtelung..des Substan 
Der vorläufige Sachwert (d . 11. äer Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe aus dem Bodenwert, 

äem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen und dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen 
und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 - 34 ImmoWertV) durchgeführt; das Ergebnis wird je­
doch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei der 
Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 Satz 1 ImmoWertV) ergibt sich als 
Summe von Bodenwert und dem vorläufigen Ertragswert der baulichen Anlagen. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 
Abs. 1 ImmoWertV) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichlwerte vor, so können diese zur BOdenwertermittlung herangezogen werden 
(vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV). Der Bodenrichlwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit 
von Grundstücken, die zu einer Bodenrichlwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche 
Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröf­
fentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend be­
urteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfo'lgt deshalb auf der Grundlage des 'Bodenrichtwerts. Abwei­
chungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücks­
merkmaien - wie Erschließungszustand, beitragsrecht'licher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen 
oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen 
des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende 
besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen insbeson­
dere: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
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4.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (mittlere lage) 140,00 €/m2 zum Stichtag 
01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundflächenzahl' (GRZ) = keine Angabe 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = 1 
Grundstücksfläche (f) = 850 m2 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittiungsstichtag = 27.11 .2025 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = WR (reines Wohngebiet) 

beitragsrechtl icher Zustand = frei 
Grundflächenzahl (GRZ) = 0,20 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = 
Grundstücksfläche (f) = 919 m2 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Naohfolgend wird der Bodenr.ichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
27.11.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlIcher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 

beitragsfreier Boden richtwert = 140,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

11. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassu ngsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01 .01.2024 27.11.2025 x 1,110 E1 

111. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage mittlere Lage x 1,000 E2 

Art der baulichen 
Nutzung 

W (Wohnbaufläche) WR (reines Wohnge­
biet) 

x 1,000 E3 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 155,40 €/m2 E4 

GRZ keine Angabe 0,20 x 1,000 E5 

Fläche (m2 
) I 850 919 x 0,960 E6 

Entwicklungss tufe baureifes Land baureifes Land x 1,000 E7 

Vollgeschosse 1 1 x 1,000 E8 

Zuschnitt lageüblich Eckgrundstück x 0,970 E9 I 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo­
denrichtwert 

= 144,71 €/m2 

Altenwunge 1. 25813 Husum Seite 13 von 41 



6 K 18/25 Az.: 2536 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 144,71 €/m 2 

Fläche x 919 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 132.988,49 € 
[d. 133,00000 f 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 27.11.2025 insgesamt 133,000.00 €. 

4.3.1 Erläuterungen zur lBodenrichtwertanpassung 

E1 

Die Anpassung des Bodenrichtwertes auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag erfolgt 
unter Verwendung des Indexes für baureifes Land in Deutschland. 

E2 


Bezüglich der Lage ist keine Anpassung erforderlich. 


E3 


Es ist keine Anpassung erforderlich, da sich das Bewertungsobjekt und die lagetypische Art der baulichen Nutzung 

in ihren diesbezüglichen Eigenschaften nicht unterscheiden. 


E4 


Auf diesen "an die Lage und die Anbauart angepassten beitragsfreien Bodenwert" ist der Marktanpassungsfaktor 

des Sachwertverfahrens (Sachwertfaktor) abzustellen (der lageangepasste Bodenwert dient als Maßstab für die 

Wirtschafts kraft der Region bzw. die Kaufkraft der Nachfrager nach Grundstücken in dieser lage; die Anbauart 

bestimmt den objektspezifisch angepassten Sachwertfaktor mit). Die danach ggf. noch berücksichtigten den Bo­

denwert beeinflussenden Grundstücksmerkmalegehen lin den Gesamtbodenwert ein und beeinflussen demzu­

folge über die Höhe des vorläufigen Sachwerts (Substanzwert) den Sachwertfaktor. 


E5 


Der amtliche Bodenrichtwert ist nicht hinreichend im Hinblick auf die Anforderungen der ImmoWertV 21 definiert. 

Bei der Angabe zum Maß der baulichen Nutzung ist die Grundflächenzahl (GRZ) nicht definiert. Das Bewertungs­

objekt fügt sich in die Eigenart der Umgebung ein. Eine Anpassung wird daher nicht vorgenommen. 


E6 


Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit steigt 

aber auch die NaChfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. D. h. der 

relative Bodenwert steht in einem funktiona'len Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 


Die Umrechnung von der Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewertungs­

grundstücks erfolgt unter Verwendung der im Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grund­

stückswerte im Kreis Schleswig-Flensburg mitgeteilten Umrechnungskoeffizienten. 


Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Nordfriesland hat keine Daten veröffentlicht. 


E7 


Es ist keine Anpassung erforderlich. 


E8 


Es ist keine Anpassung erforderlich. 


E9 


Für den Zuschnitt des Grundstücks wird nach freier sachverständiger Einschätzung ein Abschlag vorgenommen. 
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4.4 Sachwertermittlung 

4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 ImmoWertV beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem Grund­
stück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht 
baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag 
vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 ImmoWertV 
Ld.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 - 26 ImmoWertV grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich 
ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkll. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs}Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung 
der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertmin­
derung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude Ldr.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstellungs­
kosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV) ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist 
Ld.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den 
Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sach­
werte (== Substanzwerte) zu ermitteln. Die "Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks 
und stellt damit den "wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei dem 
vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichs­
maßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhande­
ner besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV). 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV) 


Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäudefläche 

(m2

) des (Norm}Gebäudes mit iNormalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so 

ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden 

Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 


Normalherstellungskosten 


Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annä­

hernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index­

Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue 

Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten ar­

beitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewer­

tungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann. 


Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension ,,€Jm2 Brutto-Grundfläche" oder ,,€Jm2 Wohn­

fläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 


Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1.1. Abs. 3lmmoWertV) 


Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als "Kosten für Planung, 
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Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Baukostenregionalfaktor (BKRf) beschreibt das Verhältnis der durchschnittlichen örtlichen zu den bundes­
durchschnittlichen Baukosten. Durch ihn werden die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Bau­
kostenniveau angepasst. Der BKRf wird auch verkürzt als Regionalfaktor bezeichnet. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungs­
gemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt 
sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrundeliegenden Modell. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, lin denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nä­
herung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermitt­
lungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn 
beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermitt­
lungs~nsätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisie­
rung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Abschrei­
bungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils modell haft 
anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer ,(GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere 
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten ('u.a. Ausbauzuschlag) können durch 
marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbeson­
dere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, We­
gebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV) . 

Ziel aller in der ImmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den am 
Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 

Das herstellungskostenorientierte 'Rechenergebnis "vorläufiger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit hierfür ge­
zahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis "vorläufiger Sachwert" (= Substanzwert des 
Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. 
Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Position Innerhalb der Sachwer­
termittlung regelt § 7 Abs . 1 IlmmoWertV 21 . Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren aus 
im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch in der Wertermitt­
lung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zu­
nächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst 
anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am marktan­
gepassten vorläufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird die in der Wenermitt-
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lung erforderliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kauf­

preisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten "vorläufigen Sach­

werte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z. B. für Einfamilienhausgrund­

stücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem 

Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße. 


Durch die sachrichtige Anwendung des aus ,Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors 

ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 


Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV) 


Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpassung 

mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des 

marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Ab­

schläge erforderlich. 


Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 


Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­

gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 

normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe 

nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den markt­

üblich erzielbaren Erträgen). 


Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 


Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 

Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwick­

lung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 


Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf 

Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 


Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten 

geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der 

Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 


Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines nor­

malen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 


• 	 nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• 	grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für 
Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich dara!Jf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jeg­
liche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und ,Kos­
tenschätzung angesetzt sind. 
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4.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Einfamilienhaus 

876,00 €/m2 BGFNormalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 
Berechnungsbasis 

I 
252,00 m2x• Brutto-Grundfläche (BGF) 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen I = 
im Basisjahr 2010 

Baupreisindex (BPI) 27.11.2025 (2010 =100) 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
am Stichtag 

Regionalfaktor 

Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag 

Alterswertminderung 

• Modell 


• Gesamtnutzungsdauer (GND) 


• Restnutzungsdauer (RND) 


• prozentual 


• Faktor 


Alterswertgeminderte durchschnittliche Herstellungskosten 


Zuschlaglfür nicht erfasste werthaltige ei1nzelne Bauteile (Zeit­
wert) 


vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 


x 

= 

x 

= 

x 

= 
+ 

= 

220.752,00 € 

- 189,6/100 

418.545,79 € 

1,000 

418.545,79 € 

linear 

80 Jahre 
31 Jahre 

61,25 % 

0,3875 

162.186,49 € 

8.500,00 € 

170.686,49 € 

vorl1äufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 170.686,49 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen + 5.120,59 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 175.807,08 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 133.000,00 € 

vorläufiger Sachwert = 308.807,08 € 

Sachwertfaktor x 1,05 

Mari<tanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert = 324.247,43 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 45.000,00 € 

Sachwert = 279.247,43 € 

rd. 279.000,00 € 
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4.4.4 Erläuterungl zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 


Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF)) wurde aus den Bauunterlagen übernommen 

und stichpunkartig überprüft. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vor­

schrift (DIN 277 - Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung ver­

wendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, 

Kapitel 16 und 17); 


z. B. 

• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 

• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen 

Herstell u ngskosten 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die aufzuwendenden Kosten, die sich 
unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem Wertermittlu ngsobjekt nach Art und 
Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag unter Zugrundelegung zeitgemäßer, wirtschaftli­
cher Bauweisen ergeben würden. Der Ermittlung der durchschnittlichen Herstellungskosten sind in der Regel mo­
deli hafte Kostenkennwerte zugrunde zu legen, die auf eine Flächen-, Raum- oder sonstige Bezugseinheit bezogen 
sind (Normal herstellungskosten mit dem Basisjahr 201 0 - NHK 2010) . Diese sind mit der Anzahl der entsprechen­
den Bezugseinheiten der baulichen Anlage zu multiplizieren. Der Ansatz der NHK 2010 ist aus [1], Kapitel 3.01.1 
entnommen. 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 

Einfamilienhaus 


Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil 

[%] 1 

Standardstufen 

2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 1,0 

Dach 15,0 % 1,0 

Fenster und Außentüren I 1,1,0 % 1,0 

Innenwände und -türen 11,0 % 1,0 

Decke!1konstruktion und Treppen 

Fußböden 

11,0 % 0,4 0,6 

5,0% I 
I 

0,8 0,2 

Sanitäreinrichtungen I 9,0% 1,0 

Heizung 9,0% 1,0 

Sonstige technische Ausstattung 6,0% 1,0 

insgesamt 100,0 % 0,0% 63,4 % 36,6% 0,0% 0,0% 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 
Anbauweise: freistehend 
Gebäudetyp: EG, nicht unterkellert, ausgebautes DG 

Berücksichtfgung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte 
NHK 2010 

[€/m 2 BGF] 

relativer 
Gebäudestan­

dardanteil 

[%] 

relativer 
NHK 201 O-Anteil 

[€1m 2 BGF] 

1 
1 

1 790,00 0,0 0,00 
2 875,00 63,4 554,75 
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3 
4 

5 

1.005,00 
1.215,00 

1.515,00 

36,6 
0,0 
0,0 

367,83 
0,00 

0,00 

gewogene, standard bezogene NHK 2010 = 922,58 
gewogener Standard =2,4 

(entspricht einfachem bis mittlerem Ausstattungsstandard) 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 922,58 €/m 2 BGF 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 Im­
moWertV 21 

• (fehlender) Drempel bei ausgebautem DG x 0,950 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 876,45 €1m 2 BGF 

rd. 876,00 €/m 2 BGF 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaitigen einzelnen BauteHe werden pauschale Her­
stellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in 1[1], Kapitel 3.01.2, 3.01 .3 und 3.01.4 
angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren 
und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaitigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung 
unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: Einfamilienhaus 

Bezeichnung Zeitwert 

Besondere Bauteile (Einzelaufstellung) 
Garage mit Überdachungen 

Kamin 

8.000,00 € 

500,00 € 

Summe 8.500,00 € 

Baupreisindex 


Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche Herstellungs­

kosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag veränderten Bau­

preisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermittlungsstichtag zuletzt 

veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex verwendet. Da sich der 

vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der NHK 2010 bezieht, ist 

dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten als 

auch die auf die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre umgerechneten Baupreisindizes 

sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. 


Baukostenregionalfaktor 

Der Baukostenregionalfaktor ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Vom örtlich zuständigen Gutachteraus­

schuss wurden jedoch keine Daten abgeleitet bzw. veröffentlicht. Die Anpassung der Regionalkosten ist im Sach­

wertfaktor berücksichtigt. 


Baunebenkosten 


Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfun­

gen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 
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Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pauschal 
in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 und in [5], Kapitel 2.3.4.1 ange­
gebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise 
sachverständig geschätzt werden . Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung 
unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen 

prozentuale Schätzung: 3,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(170.686,49 €) 

vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

5.120,59 € 

Summe 5.120,59 € 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage und den in Anlage 
11mmoWertV 21 dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen und wurde ggf. unter Berücksichtigung der 
besonderen Objektmerkmale angepasst. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'übl icher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tat­
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d . h. 
das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchge­
führt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Instand­
haitungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell 
angewendet. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Einfamilienhaus 
Das 1975 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein 
Punktraster (Punktrastermethode nach "Anlage 2ImmoWertV") eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 2 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte I 

Maßnahmen 

Jahr 
Begrün­

dung 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 2,0 0,0 B01 

Summe 2,0 0,0 

Erläuterungen zu den vergebenen Modernisierungspunkten 

Vor ca. 3 Jahren wurde die Gasheizung erneuert. 


Ausgehend von den 2 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad "kleine Modernisie­

rungen im Rahmen der Instandhaltung" zuzuordnen. 


In Abhängigkeit von: 
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• 	 der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• 	 dem ("vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 1975 = 50 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rech­
nerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 50 Jahre =) 30 Jahren 

• 	 und aufgrund des Modernisierungsgrads "kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung" ergibt 
sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 ImmoWertV" eine (modifizierte) Restnut­
zungsdauer von 31 Jahren und somit ein fikti,ves Balljahr von 1976. 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Restnut­
zungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alters­
wertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Der zuständige Gutachterausschuss für Grundstückswerte im 'Kreis Nordfriesland hat keine Sachwertfaktoren ver­
öffentlicht bzw. abgeleitet. Der angesetzte objektartspezifische Sachwertfaktor wird daher auf der Grundlage 

• 	 der verfügbaren Angaben des benachbarten Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Schleswig­
FI'ensburg unter Hinzuziehung 

• 	 des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktdatenl?ortal, sowie 

• 	 eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v.g. Sachwertfak­
toren 

bestimmt. 


Marktübliche Zu- oder Abschläge 


Eine Anpassung ist hier nicht erforderlich. Die allgemeinen Wertverhältnisse sind bereits im Sachwertfaktor be­

rücksichtigt. 


Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens 

bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich 

waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 


Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderlicher 

Aufwendungen, insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den Wertermitt­

lungsansätzen als schon durchgeführt unterste'l/ten) Modernisierungen, werden nach den Erfahrungswerten auf 

der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich "ge­

dämpft" unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen 

quantifiziert. 


besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Bauschäden 

• Loggia, Holzbekleidungen 

Unterhaltungsbesonderheiten 

• Unterhaltungsstau (Fenster, Türen, Wand- und De­
ckenbekleidungen, Bodenbeläge, Außenanlagen) 

-10.000,00 € 

-35.000,00 € 

-10.000,00 € 

-35.000,00 € 

Summe -45.000,00 € 
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4.5 Ertragswertermittlung 

4.5.1 Das !Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 ImmoWertV beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten 
und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den 
vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag 
abzüg'lich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grund­
stücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reiner­
trag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. 
Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen 
Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzer­
störbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich be­
grenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. 
§ 40 Abs. 1 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut 
wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (objekt­
spezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Ren­
tenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz ,,(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks" abzüglich "Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapital isierung (d. h. Zeitrentenbarwertberech­
nung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspezifisch an­
gepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von "Bodenwert" und "vorläufigem Ertragswert der baulichen 
Anlagen" zusammen . 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepassten 
vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen­
schaftszinssatzes einen .Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erziel baren 
Grundstücksreinertrages dar. 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten .Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielba­
ren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) 
Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare 
Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind . 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicher­
ten Nutzungsmögtichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücks­
teilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine 
übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV) 


Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirt­

schaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die 

Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und 
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die Betriebskosten. 


Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch unein­

bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand 

von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das 

Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder 

Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV und § 29 Satz 1 und 2 11. BV). 


Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug ge­

bracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter um­

gelegt werden können. 


Ertragswert I Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV) 


Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, 

der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 

Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge ­
abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßi9' gleichzusetzen mit dem vorläu­

figen Ertragswert des Objekts. 


Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die, Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund 

und Boden unendlich (ewige Rente). 


Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV) 


Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 

Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung 

und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert 

abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten liegen­

schaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher,dass das Ertragswertverfah­

ren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspr,icht. 


Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 

Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 


RestnutzungSdauer (§ 4 i. V. m. § 1,2 Abs. 5 ImmoWertV) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 

BeWirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nä­

herung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermitt­

lungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn 

beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermitt­

lungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisie­

rung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 


Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV) 


Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine An­

passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt­

lung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu­

oder Abschläge erforderlich. 


Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 


Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­

gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 

normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe 

nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den markt­

üblich erzielbaren Erträgen). 
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Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 


Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 

Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwick­

lung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 


Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf 

Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 


Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten 

geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der 

Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 


Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines nor­

malen Bauzustand'es nur überschlägig schätzen, da 


• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für 
Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mit­
teilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche 
differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kosten­
schätzung angesetzt sind. 

4.5.3 Ertragswertberechnung 

I 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

Ifd. Nutzung/Lage (m2
) (Stk.) (€1 m2

) 

Nr. bzw. 
(€/ Stk.) 

Einfamilienhaus 157,50 8,30 
Summe 157,50 -

monatlich jährlich 
(€) (€) 

1.307,25 15.687,00 

1.307,25 , 15.687,00 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie­

ten) 


Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 

(vgl. Einzelaufstellung) 


jährlicher Reinertrag 

Reinertragsanteil des Bodens 

2,80 % von 133.000,00 € (Liegenschaftszinssatz x Bodenwert (beitragsfrei)) 


Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 


Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV) 

bei LZ =2,80 % Liegenschaftszinssatz 

und RND =31 Jahren Restnutzungsdauer 


vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 


beitragsfreier Bodenwert (vgl. BOdenwertermittlung) 


vorläufiger Ertragswert 


Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 


marktangepasster vorläufiger Ertragswert 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 


Ertragswert 


= 


15.687,00 € 

2.877,74€ 

12.809,26€ 

3.724,00 € 

= 9.085,26 € 

x 20,542 

= 186.629,41 € 

+ 133.000,00 € 

= 319.629,41 € 
0,00 € 

= 319.629,41 € 
45.000,00 € 

= 274.629,41 € 
rd. 275.000,00 € 
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4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 


Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden aus den Bauunterlagen übernommen und stichpunktartig 

überprüft. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächen­

berechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung' insbesondere für Mietwertermitt­

lungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche sys­

tematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. 

literaturverzeichnis [2], Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. 

Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; H. BV; DIN 283; 

DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 


Rohertrag 


Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erziel bare Nettokaltmiete. 

Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefä­

higen Bewirtschaftungskosten. 


Die marktüblich erziel bare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewer­

tungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 


• 	 aus eigenen Ableitungen des Sachverständigen und 

• 	 aus anderen Mietpreisveröffentlichungen 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede 

des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpas­

sungen berücksichtigt. 


Bewirtschaftungskosten 


Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteil'e werden auf der Basis von Marktanalysen ver­

gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €1m 2 Wohn- oder 

Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag, je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt. 


Dieser Wertermittlung werden die In [1], Kapitel 2.03 veröffentlichten Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. 


Bewirtschaftungskosten (BWK) 


BWK-Anteil 

Verwaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg. x 359,00 € 359,.00 € 

Instandhaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 157,50 m2 x 14,00 €/m2 2.205,00 € 

Mietausfallwagnis 

Wohnen 2,0 % vom Rohertrag 313,74 € 

Summe 2.877,74 € 

Liegenschaftszinssatz 

Der zuständige Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Nordfriesland hat keine Liegenschaftszins­
sätze veröffentlicht bzw. abgeleitet. Der für das Bewertungsobjekt angesetzte Liegenschaftszinssatz wurde auf 
der Grundlage 

• 	 der verfügbaren Liegenschaftszinssätze des benachbarten Gutachterausschusses für Grundstückswerte im 
Kreis Schleswig-Flensburg unter Hinzuziehung 

• 	 eigener Ableitungen des Sachverständigen, 'insbesondere zur regionalen Anpassung der v. g. Liegenschafts­
zinssätze 

ermittelt und angesetzt. 
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Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Eine Anpassung ist hier nicht erforderlich. Die allgemeinen Wertverhällnisse sind bereits im Liegenschaftszinssatz 
berücksichtigt. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten 
zugrundeliegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, 
das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01 .1 entnommen. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tat­
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. 
das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchge­
führt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unter­
haltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen MOdernisierungsmaßnahmen, wird das in [1]. Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell 
angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Vgl. Er.läuterungen zum Sachwertverfahren. 

4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt" Verfahrenswahl mit Begründung" dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für die 
Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfahren. Dort 
ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren auf für 
vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Vergleichswertver­
fahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleicher­
maßen in die Nähe des Verkehrswerts. 

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei 
Faktoren ab: 

• 	 von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientierte 
Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• 	 von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrenser­
gebnisses erforderlichen Daten. 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des lßewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungsverfah­
ren beschriebenen Gründen als Eigennutzungsobjekt erworben. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwerter­
mittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert abgelei­
tet. 

Grundsätzlich sind bei jeder Jmmobilieninvestitionauch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem ste­
hen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) erforder­
lichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet. 
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4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 


Der Sachwert wurde mit rd. 279.000,00 €, 


der Ertragswert mit rd. 275.000,00 € 


ermittelt. 


4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermiltlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser Ver­
fahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) d~ren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 ImmoWertV). 

Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für die 
zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanismen und 
von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit bestimmt. 

Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt. Bezüglich der zu bewertenden Ob­
jektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 0,40 (a) beigemessen. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in guter Qualität 
(genauer Bodenwert, örtlicher Sachwertfaktor) und für das Ertragswertverfahren in guter Qualität (ausreichend 
gute Vergleichsmieten, örtlicher liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren das 
Gewicht 1,00 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (b) beigemessen. 

Insgesamt erhalten somit 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 0,40 (a) x 1,00 (b) =0,400 und 

das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c) x 1,00 (d) = 1,000. 


Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: [279.000,00 

€ x 1,000 + 275.000,00 € x 0,400] 7- 1,400 =rd. 278.000,00 €. 
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4.6.5 Verkehrswert 

Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 25813 Husum, Altenwunge 1 

Grundbuch Blatt Ifd. Nr. 
Husum 10343 1 

Gemarkung Flur Flurstück 

Husum 4 90/37 

wird zum Wertermittlungsstichtag 27.11.2025 mit rd. 

278.000 € 
,in Worten: zweihundertachtundsiebzigtausend Euro 

geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegen­
stehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine 
volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Husum, den 02.01 .2026 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck 
bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und 
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert 
und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten Im Internet veröffentlicht wird, wird zudem 
darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von 
Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröf­
fentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 	 Rechtsgrundlagen und verwendete Literatur 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 

Baugesetzbuch 


BauNVO: 

Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 


BGB: 

Bürgerliches Gesetzbuch 


ZVG: 

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 


ImmoWertV: 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Ilmmobilien und der für die Werter­

mittlung erforderlichen Daten - Immobilienwertermittlungsverordnung -lmmoWertV 


WoFIV: 

Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 


WMR: 

Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet­

wertermittlung 


DIN 283: 

DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; ob­

wohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 


BetrKV: 

Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 


GEG: 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur I Marktdaten 

[1] 	 Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen. Loseblattsammlung. 
Sprengnetter Immobilienbewertung. Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[2] 	 Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar. Loseblattsammlung, Spreng­
netter Immobilienbewertung. Bad Neuenahr-Ahrwefi er 2024 

[3] 	 Sprengnetter (Hrsg,): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 

[4] 	 Sprengnetter I Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur Immobilienwerter­
mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung. Sinzig, 2010 

[5] 	 Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken 

[6] 	 Kleiber-digital 

[7] 	 Bodenrichtwertauskunft des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis ' Nordfriesland 

[8] 	 Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Schl'eswig-Flensburg 

[9] 	 Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Dithmarschen 
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Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Übersichtskarten mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 

Anlage 2: Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 

Anlage 3: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 

Anlage 4: Grundrisse 

Anlage 5: Fotos 
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Anlage 1: Übersichtskarten mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 
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Anlage 2: 	 Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Be­
wertungsobjekts 

Seite 1 von 1 

Auszug aus dem 
LaOlJesamllür mLiegenschaftskataster 	 Vermessung und Geoinformation ,.:.;., 

Schlesw!g·Holsleln ~ 
lIegenschaftskarte1 :1000 

Erteilende Slelle: Katasteramie,.t.ttt om 06.11.2025. O."nb••tond VOn! 20.10.2025 
Ma'len~~"1~IJ.i~~8~Flurslül:k: 90137 Gomoindo: Husum 

Flur: 4 Krols: NOldf,icts'and Teleion: 04841 996-0 
Gema,~u.ng: SchQbUl1 E·Mail: PoststeJle·Husum@LVermGeo.landsh .do 

Quelle: Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schieswig-Hoistein 
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Anlage 3: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 
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Wohnwertabhängige Wohnfächenberechnung 

Erdgeschoss 

Garderobe 

WC 
HWR 
Abstellraum 

Diele 

Küche 

Essen 

Arbeiten 

Wohnen 

Terrasse (25 %) 

Dachgeschoss 

Kind 1 

Bad 

Kind 2 

Diele 

Abstellraum 

Eltern 

loggia (25 %) 

Wohnfläche gesamt 

7,28 m' 
2,19 m' 
6,08 m' 
6,61 m' 
6,85 m' 
9,31 m' 

10,09 m' 
9,46 m' 

29,68 m' 
2,70 m' 

90,25 m' 

7,75 m' 
9,07 m' 
9,71 m' 

14,54 m' 
3,14 m' 

20,93 Jll' 

2,11 m' 
67,25 m' 

157,50 m' 

Nutzflächenberechnung (Garage) 

Garage 16,98 m' 
Abstellraum 6,45 m' 
Heizung 8,62 m' 

32,05 m' 
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Anlage 4: Grundrisse 
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Anlage 5: Fotos 
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Foto 1: Ansicht aus nordwestlicher Richtung 

Foto 2: Ansicht aus westlicher Richtung 
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Anlage 5: Fotos 
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Foto 3: Ansicht aus südwestlicher Richtung 

Foto 4: Ansicht aus südöstlicher Richtung 
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Anlage 5: Fotos 
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Foto 5: Ansicht aus nordwestlicher Richtung 

Foto 6: Garten aus nördlicher Richtung 
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Anlage 5: Fotos 
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Foto 7: Ansicht aus südlicher Richtung 
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Foto 8: Ansicht aus südöstlicher Richtung 
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Anlage 5: Fotos 
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Foto 9: Garten aus südlicher Richtung 

Foto 10: Ansicht Garage aus südlicher Richtung 
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Anlage 5: Fotos 
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Foto 11: Ansicht aus östlicher Richtung 

Foto 12: Ansicht Garage aus westlicher Richtung 
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